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KEIN ABSCHIED
OHNE NEUBEGINN

PASTORALLITURGISCHE HERAUSFORDERUNGEN 
ANLÄSSLICH DER AUFGABE EINER KIRCHE

Winfried Haunerland

F
ür das Leben der Kirche sind eigene Gottesdienst- 
räume nicht unabdingbar. Dennoch haben die 
Kirchengebäude für das Leben der Kirche, ihrer 
Pfarrgemeinden und der einzelnen Gläubigen eine große 

Bedeutung. Erinnerungen an wichtige Stationen im eige- 
nen Leben sind nicht selten mit konkreten Kirchenräumen 
verbunden. Häufig identifizieren Gemeindemitglieder und 
Außenstehende die Pfarrgemeinde mit dem Kirchengebäu- 
de. Die hohe Wertschätzung durch die Kirche schlägt sich 
darin nieder, dass der Raum mit der Kirchweihe dem pro- 
fanen Gebrauch entzogen und auf Dauer Gott geweiht 
und der Liturgie, also dezidiert sakralen Vollzügen, reser- 
viert wird. Diese Entscheidung nimmt auch die folgenden 
Generationen in die Pflicht, weshalb Kirchen auch dann in 
Ehren gehalten werden, wenn sie für die Feier des Gottes- 
dienstes und eine konkrete Gemeinde nicht mehr notwen- 
dig sind.

Es kann allerdings doch Gründe geben, dass eine Pfarr- 
gemeinde oder Diözese nicht mehr in der Lage ist, ein 
Kirchengebäude zu erhalten und zu »bewirtschaften«. Die 
Entscheidung, eine Kirche nicht mehr für die Feier der 
Liturgie zu nutzen und einer Pfarrgemeinde als Mittel- 
punkt zu entziehen, greift zutiefst in das Leben der Pfarrei, 
ihrer Mitglieder und nicht selten auch der säkularen 
Gemeinde ein. Bedenkt man, mit welchem hohen liturgi- 
sehen, rituellen und symbolischen Aufwand eine Kirche 

in Besitz genommen wird, so ist offensichtlich, dass auch 
ihre Profanierung und damit der Abschied von dieser 
Kirche in einer angemessenen liturgischen, rituellen und 
symbolischen Form vollzogen werden muss.

Der Abschied von einem Kirchenraum soll aber nicht das 
Ende der Glaubensgeschichte einer Pfarrgemeinde und 
einzelner Christen sein. Der ehrfurchtsvolle Umgang mit 
dem zu profanierenden Kirchengebäude ist auch Ausdruck 
eines ehrfurchtsvollen Umgangs mit den Glaubenserfah- 
rungen, die sich an dieser Kirche festmachen. Zugleich aber 
darf der dankbare, traurige oder auch zornige Rückblick 
nicht das Letzte sein, sondern muss weitergeführt wer- 
den, sodass auch die neue und veränderte Situation in der 
Zukunft in den Blick kommt.

Ausgehend von Beobachtungen zur Bedeutung des Kir- 
chengebäudes und zu den konkreten Umständen, die 
zum Abschied von bestimmten Kirchen führen, wird nach 
Wegen rituell-liturgischer »Verarbeitung« gefragt und da- 
bei auf einzelne (positive) Erfahrungen verwiesen. Dabei 
geht der Beitrag erstens davon aus, dass eine angemes- 
sene Abschiedsliturgie Strukturen eines Übergangsrituals 

enthalten muss, in denen der Abschied vom bisherigen 
gottesdienstlichen Raum vollzogen und zugleich ein neuer 
Ort »gefunden« wird. Zweitens wird nach der spezifischen 
Funktion der liturgischen Feier gefragt. Drittens kommen 
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die an diesem Prozess Beteiligten in den Blick. Viertens 
schließlich wird die dezidiert theologische Bedeutung ei- 
ner Liturgie thematisiert, von der eine heilsam-therapeu- 
tische Leistung erwartet wird.

PROFANIERUNGSLITURGIEN ALS 
ÜBERGANGSRITUALE

Wenn der Bischof eine Kirche weiht, betet er: »In festlicher 
Feier weihen wir dir heute dieses Haus des Gebetes. Es soll 
dir für immer gehören und für uns ein Ort sein, an dem wir 
dich, unsern Vater, voll Liebe verehren, auf dein Wort hö- 
ren und die Sakramente des Heiles feiern. [...] Segne vom 
Himmel her diesen Altar und diese Kirche. Dieser Ortsei ge- 
heiligt für immer und dieser Tisch auf ewig geweiht für das 
Opfer Christi.«'

Der Ritus lässt keine Zweifel daran, dass das Kirchen- 
gebäude auf Dauer für den Gottesdienst reserviert und 
dem profanen Gebrauch entzogen sein soll. Jede gründ- 
legende Umnutzung und erst recht eine vollständige 
Profanierung stehen dazu nicht nur in Spannung, sondern 
im Widerspruch. Dies muss allen folgenden Überlegungen 

vorangestellt werden. Wenn eine Kirche geweiht wird, 
dann geht man davon aus, dass dieses Gebäude »auf im- 
mer und ewig«, d. h. also solange diese Welt2 existiert, eine 
Kirche bleibt.

Vor der voreiligen Aufgabe von Kirchengebäuden ist also 
nicht nur aus Gründen des Denkmalschutzes, des Stadt- 
bildes oder der Pastoral zu warnen. Vielmehr stellt sich 
auch die Frage, ob die Kirche sich selbst und ihre Liturgie 
noch ernst nähme, gäbe sie einmal geweihte Kirchen der 
jeweiligen Kassenlage oder sich schnell wandelnden pas- 
toralen Trendwenden kurzatmig folgend leichtfertig auf. 
Andererseits ist die Entscheidung zum Kirchenbau und 
zur feierlichen Kirchweihe immer auch mit demografi- 
sehen, finanziellen und pastoralen Erwartungen verbun­

den. Treffen diese Erwartungen nicht ein oder gibt es 
Entwicklungen, die man Jahrzehnte oder Jahrhunderte 
zuvor nicht vorhergesehen hat, muss sich die Kirche na- 
türlich fragen, welche Konsequenzen dies für ihre Pastoral, 
ihre Pfarreienstruktur und ihre Kirchengebäude hat. Auch 
wenn die Kirche einst in einem feierlichen Akt konsekriert 
wurde, sind nicht zuerst alle Krankenhäuser, Altenheime 
oder Kindergärten zu schließen, bevor über die Aufgabe 
der ersten Kirche nachgedacht werden darf. Will die 
Kirche handlungsfähig bleiben, muss sie verantwortungs- 
voll mit ihrem Erbe umgehen. Das kann dann aber auch 
heißen, dass einzelne Kirchen außer Dienst gestellt, um- 
genutzt, verkauft oder abgerissen werden müssen, damit 
die Kirche nicht alle ihre Finanzmittel für den Erhalt ihrer 
Kirchengebäude benötigt und damit nicht langfristig alle 
Kirchengebäude Schaden nehmen und verfallen.

Es ist nicht erst ein Phänomen der Gegenwart, dass Kir- 
chen nicht mehr erhalten werden können, außer Dienst 
gestellt und profaniert werden.3 Besondere Riten, die bei 
der Zerstörung eines Altares zu beachten waren, finden 
sich bereits in einem Mainzer Pontifikale aus der 1. Hälfte 
des 14. Jahrhunderts. Die Synodalstatuten der vierten 
Mailänder Provinzialsynode von 1576 unter dem gro- 
ßen Reformbischof Karl Borromäus (1538-1584) enthal- 
ten eine Ordnung, die bei der Profanierung von Kirchen 
und Altären zu beachten ist. Deutsche Diözesen greifen 
spätestens seit 1688 auf diese Vorlagen zurück und ha- 
ben teilweise entsprechende Ordnungen noch in den 
Diözesanritualien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.4 
Als die deutschen Bischöfe im Jahr 2003 in ihrer 
Arbeitshilfe zur »Umnutzung von Kirchen« einen »Ritus 
anlässlich der Profanierung einer Kirche« vorlegten, waren 
sie also nicht die ersten, die bei der Aufgabe einer Kirche 
einen gottesdienstlichen Akt wünschten, sondern konnten 
bereits auf eine Tradition mit Wurzeln im Spätmittelalter 
zurückgreifen.5 Natürlich wollten die Bischöfe keinen ver- 
bindlichen Ritus für alle deutschen Diözesen vorschrei- 
ben.6 Doch haben sie eine sinnvolle Ordnung entwickelt, 
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in der der Abschied von der alten Kirche kein isolierter 
Akt ist, sondern eng verbunden ist mit dem Weg zu je- 
ner Kirche, in der die Gemeinde in Zukunft ihre Heimat 
haben soll.7 Damit wird deutlich, dass es nicht nur um 
den sorgsamen Umgang mit dem Kirchengebäude geht, 
sondern dass die Profanierung zutiefst die Gläubigen, die 
Gottesdienstgemeinde und die Pfarrgemeinde betrifft, 
also die Kirche aus lebendigen Steinen.

Nach dem Ritus der deutschen Bischöfe soll unmittelbar 
im Zusammenhang mit der Profanierung eine letzte Messe 
gefeiert werden, an deren Ende das Profanierungsdekret 
verlesen wird. Die Messe selbst kann als Votivmesse zu 
Ehren des Kirchenpatrons oder mit einem Formular der 
Messen »Für die Kirche« gefeiert werden. Ausdrücklich 
verweist der Ritus allerdings auch auf die Messe »Zur 
Danksagung«, weil in der Trauer über die Aufgabe der 
Kirche nicht vergessen werden soll, was in den vergan- 
genen Jahrzehnten (oder Jahrhunderten) in dieser Kirche 
gefeiert und an gnadenhaften Erfahrungen geschenkt 
wurde.

Nach dem Schlussgebet und dem Verlesen des Profanie- 
rungsdekretes wird das Allerheiligste aus dem Tabernakel 
genommen und, nachdem das Ewige Licht gelöscht ist, 
im Idealfall in feierlicher Prozession von der gesam- 
ten Gemeinde zur neuen Kirche getragen. Bei dieser 
Prozession können auch das Bild des Kirchenpatrons oder 
andere Statuen und Bilder sowie Reliquien und andere 
Heiltümer mitgeführt werden. In der neuen Kirche an- 
gekommen, wird der Sakramentale Segen erteilt und das 
Allerheiligste in den Tabernakel gestellt. Wichtig ist, dass 
vor allem das Bild des Patrons der profanierten Kirche 
sofort und auf Dauer einen würdigen Platz in der neuen 
Kirche findet und so in einem Symbol deutlich wird, dass 
die Gottesdienstgemeinde der profanierten Kirche ab jetzt 
hier eine neue Heimat haben soll. Der Ritus der Bischöfe 
vergisst nicht den sozial wichtigen Hinweis, dass nach 
dem Gottesdienst zur Profanierung die Gemeinde zu einer

Agape und einer Zeit des Gespräches zusammenkommen 
sollte.

In dieser entfalteten Form erweist sich der Profanierungs- 
ritus als klassisches Übergangsritual, in dem auf einen 

Trennungsritus (Profanierung der Kirche, Auslöschen 
des Ewigen Lichtes, Auszug aus der Kirche) ein Transfor- 
 nations- oder Wandlungsritus (Prozession) folgt und־!
das erst mit einem Angliederungsritus (Aufstellen des 
Bildes, gottesdienstlicher Abschluss und Reposition des 
Allerheiligsten) zum Abschluss kommt, durch den die 
Reintegration in die neue Wirklichkeit ausgedrückt wird.

Wo keine Prozession der gesamten Gemeinde zur neu- 
en Kirche stattfinden kann, soll dennoch das Ziborium 
mit dem Allerheiligsten aus der Kirche entfernt und zu 
einer anderen Kirche gebracht werden. Empfohlen wird, 
in der Kirche, in der die bisherige Gottesdienstgemeinde 
in Zukunft Heimat finden soll, bei nächster Gelegenheit 
eine Messe zu feiern, bei der die Gläubigen der profa- 
nierten Kirche besonders willkommen geheißen werden. 
So soll auch hier - wenn auch zeitlich gestreckt - neben 
die Trennung von der alten Kirche eine Form ritueller 
Eingliederung in die neue Gottesdienstgemeinde gestellt 
werden.

ABSCHIED UND NEUORIENTIERUNG

Es ist meist ein schmerzvoller Prozess, wenn Menschen 
Abschied nehmen müssen und sich auf eine neue, in vie- 
lern ungewisse Zukunft ausrichten sollen. Die notwendige 
Trauerarbeit, die beim Tod eines Menschen zu leisten ist, 
ist ein bekanntes Beispiel, dass und wie ein solcher Prozess 
zu bestehen ist. Auch die umfassenden Begräbnisrituale 
dienen dabei einerseits dem Abschied, andererseits aber 
auch der Verarbeitung des Verlustes und der Rückkehr 
in das alltägliche Leben.8 Dabei ist allerdings zu beden- 
ken, dass das Ritual selbst den Trauerprozess nicht ein­



248 Winfried Haunerland

fach ersetzen kann. Auf symbolischer Ebene wird hier die 
Trauerarbeit vollzogen. So greift das Ritual diesen Prozess 
auf und macht ihn vor allem gemeinschaftlich begehbar. 
Existentiell und emotional wird manches die Trauernden 
noch häufiger wieder einholen. Das Ritual ersetzt nicht die 
eigene Trauerarbeit. Aber in der rituellen Verdichtung ist 
das häufig unmöglich Scheinende bereits einmal geleistet. 
In Analogie zu diesem Abschieds- und Übergangsritual 

kann auch die Bedeutung einer Profanierungsliturgie 
verstanden werden. Sie ersetzt nicht die Trauer und Wut 
über eine Entwicklung, die man nicht stoppen konnte. 
Auch entlastet sie nicht von der Anstrengung, sich auf 
die neue Situation einzustellen. Ebenso wenig macht sie 
bei der neuen Gottesdienstgemeinde die Bemühungen 
überflüssig, einladend auf die neuen Gläubigen zuzuge- 
hen. Aber indem dieser komplexe Vorgang bereits einmal 
im Ritus »durchgearbeitet« wurde, gibt es eine gemeinsa- 
me Erfahrung, an der man in Zukunft faktisch anknüpfen 
kann. Die komplexen und mühsamen Lebensprozesse der 
betroffenen Menschen und Gemeinden werden im Ritus 
symbolisch verdichtet. Die Prozession lässt dabei erkennen, 
dass dieses Ziel nur erreichbar ist, wenn sich die Menschen 
auf den Weg machen und sich so auch zu Zielen führen 
lassen, die sie vielleicht nur mit inneren Widerständen ak- 
zeptieren können. Zugleich wird das Ziel dieser schwieri- 
gen Prozesse, die neue Beheimatung, rituell bereits erlangt 
und so im Modus der Hoffnung gefeiert.

Für den Prozess der neuen Beheimatung dürfte es al- 
lerdings bedeutsam sein, dass die heimatlos gewordene 
Gottesdienstgemeinde erleben kann, dass sie mit ihren 
eigenen Traditionen willkommen ist. Dies muss sich natür- 
lieh immer wieder im gottesdienstlichen Alltag erweisen, 
kann sich jedoch auch symbolisch konkretisieren. Zwei 
Beispiele können dies illustrieren.

Die Pfarrkirche St. Pius X. in Bochum-Wattenscheid ge- 
hörte zu den sogenannten »weiteren Kirchen«, die nach 
der Neustrukturierung der Diözese Essen nicht mehr aus

Kirchensteuermitteln erhalten werden konnten und des- 
halb als Gottesdienstraum aufgegeben werden mussten. 
Acht Tage vor dem letzten Gottesdienst wunderten sich 
Gemeindemitglieder, dass in der St. Pius-Kirche die letz- 
ten beiden Bänke fehlten. Nach der letzten Messfeier am 
17. August 2008 zog die gesamte Gottesdienstgemeinde 
zur benachbarten Kirche St. Joseph. Außer dem Aller- 
heiligsten nahm man auch den kleinen Schrein mit, in 



Kein Abschied ohne Neubeginn 249

dem Reliquien des heiligen Papstes Pius X. aufbewahrt 
wurden und der bisher unter dem Altar der Unterkirche 
seinen Platz gehabt hatte. In der Krypta der St. Joseph- 
Kirche war aus dem Holz der Kirchenbänke eine Stele er- 
richtet worden, in die der Reliquienschrein gestellt wurde. 
Viele haben den Eindruck, dass der Reliquienschrein nun 
einen edleren Platz habe als zuvor. Die Krypta, die mitt- 
lerweile noch weitere Statuen aus der Kirche St. Pius X. 
birgt, hält die Erinnerung an eine Kirche wach, in der sich 
mehr als 50 Jahre eine Pfarrgemeinde zum Gottesdienst 
versammelt hatte. Zugleich ist die Krypta ein Zeichen, dass 
die Geschichte dieser Pfarrei jetzt auch zur Geschichte der 
Gemeinde St. Joseph gehört.

Eine ähnliche Lösung wurde auch in der Pfarrkirche St. 
Joseph in Duisburg gesucht, allerdings erst einige Jahre 
nach der Aufgabe der Pfarrkirche St. Clemens in Duisburg- 
Kaßlerfeld realisiert. Die dortige Krypta wurde am 
15. März 2008 dem heiligen Klemens Maria Hofbauer ge- 
weiht und birgt nun mit Kreuzweg, Tabernakel, Priestersitz, 
Ambo und Reliquie des Altarsteins fast die gesamte 
Innenausstattung der alten St. Clemens-Kirche. Eine in ei- 
nem Bergkristall gefasste Reliquie des hl. Klemens befindet 
sich in einer Öffnung des Altars, und auch die sogenannte 

»Hacklmadonna« aus dem Nachlass des Heiligen hat in der 
Krypta einen würdigen Platz erhalten. So birgt auch hier 
die neue Pfarrkirche das Erbe einer aufgegebenen Kirche 
und materialisiert so die Tradition, die auch in die Zukunft 
mitgenommen werden soll.

HANDLUNGSTRÄGER

Die neuzeitlichen Profanierungsriten hatten erkennbar ei- 
nen Schwerpunkt in der Zerstörung des Altares und - wie 
in den liturgischen Büchern dieser Zeit weithin üblich - vor 
allem das Handeln der Kleriker im Blick. Bemerkenswert 
allerdings ist, dass zumindest für die Prozession zur 
Überführung von Reliquien und sakralen Bildern aus­

drücklich die Beteiligung des Volkes erwähnt wird.9 Mag 
man darin auch zuerst ein Element zur Erhöhung der 
Feierlichkeit sehen, so dient dies doch faktisch der par- 
ticipatio actuosa aller Gläubigen, die nach der Lehre des 
Zweiten Vatikanischen Konzils »das Wesen der Liturgie 
selbst verlangt«10. Auch bei einer Profanierungsliturgie 
darf also nicht allein der korrekte und in gewisser Weise 
objektive Vollzug im Vordergrund stehen, sondern muss 
die geistliche Frucht der Menschen stärkeres Gewicht be- 
kommen. So fordert das Konzil zu Recht:

»Darum sollen die Seelsorger bei liturgischen Handlungen 
darüber wachen, daß nicht bloß die Gesetze des gültigen 
und erlaubten Vollzugs beachtet werden, sondern auch 
daß die Gläubigen bewußt, tätig und mit geistlichem 
Gewinn daran teilnehmen.«"

Unter diesem Gesichtspunkt ist es selbstverständlich, dass 
eine solche Profanierungsliturgie unter möglichst großer 
Beteiligung aller Betroffenen gefeiert wird. Das sind zuerst 
sicher jene Christen, die teilweise über lange Jahrzehnte 
hin in der aufzugebenden Kirche Gottesdienst gefeiert 
haben und die sich jetzt kirchlich und gottesdienstlich 
entwurzelt fühlen. Dazu gehören freilich auch manche, 
die nur fallweise am Gottesdienst teilnehmen, sich aber 
doch - vielleicht aus biografischen Gründen - gerade mit 
ihrer alten (Pfarr-)Kirche verbunden fühlen. Es wäre wün- 
sehenswert, dass auch solche Menschen auf den Weg in 
die neue Kirche mitgenommen werden könnten.

Schon der Mailänder Ritus von 1576 wünschte für die 
Prozession zur Übertragung der Reliquien nicht nur die 

Beteiligung von Klerus und Volk aus der Nachbarschaft, 
sondern ausdrücklich auch die Beteiligung des Klerus je- 
ner Kirche, zu der die Reliquien überführt werden.12 Mit 
einem erneuerten und vertieften Kirchenverständnis am 
Beginn des 21. Jahrhunderts wird dieser Wunsch auch auf 
die ganze Gottesdienstgemeinde der neuen Kirche aus- 
zuweiten sein. Es ist sinnvoll, dass diese Gemeinde den 
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Übergang von dem alten zum neuen Gottesdienstraum 
mitvollzieht und so die Mitchristen unterstützt, für die 
das Ereignis und die liturgische Feier sicher emotio- 
nal schwieriger ist. Zugleich wird damit allerdings auch 
erfahrbar, dass die Integration einer neuen Gruppe in 
die bisherige Gottesdienstgemeinde auch für diese eine 
Herausforderung ist. Der Integrationsprozess kann nicht 
allein von denen geleistet werden, die sich auf den Weg zu 
einer neuen Kirche machen. Der Integrationsprozess kann 
nur gelingen, wenn auch die alte Gottesdienstgemeinde 
sich den neuen Mitchristen öffnet.

Bei all dem ist allerdings zu bedenken, dass die pasto- 
ralliturgischen Bemühungen vermutlich ins Leere gehen 
werden, wenn die Aufgabe der Kirche und die Festlegung, 
zu welcher Kirche die Gläubigen in Zukunft gehören 
werden, das Resultat einsamer Entscheidungen weni- 
ger Verantwortlicher sind. Was Rainer Fisch im Blick auf 
Nutzungserweiterungs- oder Umnutzungsvorhaben fest- 
stellt, gilt sicher auch für die schwierigen Entscheidungen 
bei der Aufgabe von Kirchen und pastoralen bzw. gottes- 
dienstlichen Neuorientierungen: »Je mehr Menschen in die 
Entscheidungen eingebunden werden, umso größer ist die 
Akzeptanz der umgesetzten Lösung.«'3 Diese Lehre aus 
der Erfahrung hat eine ekklesiologische Entsprechung. 
Partizipation und Mitsprache sind nicht nur aus psy- 
chologischen Gründen sinnvoll, sondern im Blick auf die 
Subjekthaftigkeit aller in der Kirche geboten. Dem liturgie- 
theologischen Postulat, dass nach dem Willen des Konzils 
alle am Gottesdienst tätig und bewusst teilnehmen sollen, 
entspricht ein ekklesiologisches Prinzip, alle in angemesse- 
ner Form an dem zu beteiligen, was sie angeht. Geschieht 
dies nämlich nicht, steht die Liturgie in einer unheilvollen 
Spannung zum übrigen kirchlichen Leben.

Unter diesem Gesichtspunkt wird man aber auch umge- 
kehrt im Normalfall davon ausgehen, dass jene, die eine 
verantwortliche Entscheidung über die Aufgabe einer 
Kirche getroffen haben, auch bei der rituellen Verdichtung 

gegenwärtig sind. Da die Aufgabe und Profanierung einer 
Kirche immer zuletzt eine Entscheidung des Bischofs ist, 
ist es also höchst angemessen, dass der Bischof auch den 
Gottesdiensten anlässlich der Profanierung einer Kirche 
und der Neuorientierung der Gottesdienstgemeinde vor- 
steht. Dies entspricht auch seiner - sicherlich erfreuliche- 
ren - Aufgabe, ein Kirchengebäude feierlich zu weihen 
und damit seiner Bestimmung zu übergeben. Gerade in 
der rituellen Verdichtung der Profanierungsliturgie steht 
der Bischof aber damit in eigener Person denen bei, die 
sich möglicherweise von der Entscheidung verletzt fühlen 
und mit ihren Folgen nun leben müssen.

ZUM THEOLOGISCHEN SINN EINER 
PROFANIERUNGSLITURGIE

Die Bemühungen um angemessene Profanierungsliturgien 
sind nicht ohne Kritik geblieben. So fragt Benedikt 
Kranemann, ob nicht ein solcher Ritus ״g/e/chsomd/eZ/furg/'- 
sehe Sanktionierung«14 der Aufgabe von Kirchengebäuden 
sei. Albert Gerhards spricht mit unverkennbarer Distanz 
von »gut gemeinten liturgischen Vorschlägen für die fei- 
erliche Profanierung von Kirchenräumen«, mit denen es 
nicht getan sei. Natürlich hat er Recht, wenn er sagt:
»Ein Sakralraum verliert seine Sakralität nicht dadurch, 
dass man ihn zu einem Profanraum deklariert.«15

Aber die Autoren geben damit noch keine Antwort auf die 
Frage, was denn zu tun sei, wenn der Abschied von ei- 
nem Kirchengebäude unumgänglich und beschlossen ist. 
Kirchenrechtlich geschieht die Profanierung allein durch 
das entsprechende Dekret des Bischofs, und bewusst grei- 
fen die Bischöfe nicht jene Ordnung auf, die noch 1937 
empfahl, alle Stellen, die bei der Kirchweihe gesalbt wor- 
den waren, bei der Profanierung zu waschen und damit in 
gewisser Weise die Weihe rituell zurückzunehmen.16 Aber 
muss es nicht eine Weise geben, in der die Menschen von 
dieser Kirche Abschied nehmen können? Ein Vergleich sei 
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erlaubt: Wer Krieg und Gewaltverbrechen verurteilt (und 
wer täte das nicht?), wird den Opfern doch kein christli- 
ches Begräbnis verweigern mit der Begründung, ein sol- 
eher Ritus sanktioniere den ungerechten Tod. Auch wer 
die demografische und ökonomische, die kulturelle und 
kirchenpolitische Entwicklung bedauert und kritisiert, ist 
insofern nicht davon dispensiert zu fragen, wie denn mit 
den »Opfern» dieser Prozesse umzugehen ist.'7

Dennoch verweisen die genannten Anfragen auf mögliche 
Gefahren, die in jeder Instrumentalisierung der Liturgie 
liegen und die gerade hier noch einmal besonders in den 
Blick kommen müssen.18 So sehr gute Liturgie eine the- 
rapeutisch-heilende Dimension haben kann und so sehr 
deshalb eine Profanierungsliturgie Teil der notwendigen 
Trauerarbeit ist, so muss doch bewusst bleiben, dass der 
Gottesdienst nicht auf die funktionelle Dimension be- 
schränkt bleibt, ja dass diese funktionelle Leistung gera- 
de nicht gemacht werden kann, sondern gleichsam eine 
Zugabe ist, wenn die Liturgie das bleibt, was sie von ihrem 
Wesen her ist: Feier des Paschamysteriums und Vollzug des 
Priesteramtes Christi. In ihr steht die Kirche mit Christus, 
ihrem Haupt, vor dem Vater und kommt zu ihm mit Lob 
und Dank, mit Klage und Bitte. Zugleich aber vertraut 
sie darauf, dass sie von Gott in das österliche Geheimnis 
seines Sohnes hineingenommen wird und dass so je neu 
Wirklichkeit wird, was die Kirche in der Osternacht be- 
kennt:

»M/as alt ist, wird neu, was dunkel ist, wird licht, was tot 
war, steh t auf zum Leben, und alles wird wieder heil in dem, 
der der Ursprung von allem ist, in unserem Herrn Jesus 
Christus«'9.

\Nenn eine Gemeinde von einem Kirchengebäude Abschied 
nehmen muss und damit spürt, dass ein Kapitel ihrer 
Geschichte unweigerlich zu Ende geht, hält die Liturgie 
daran fest, dass es auf dem Pilgerweg dieser Zeit eine 
Zukunft gibt und dass Gott mit seiner Kirche geht, auch 

wenn diese jetzt vielleicht noch nicht wirklich zu dieser 
Zukunft ja sagen kann. Trauer und Wut über eine Ent- 
Scheidung, die vielleicht von manchen als falsch einge- 
schätzt wird, dürfen jedoch nicht das Letzte bleiben. Es 
braucht aber mehr als eine Willensentscheidung, dass 
der Blick sich nach vorne richten kann und konstrukti- 
ves Denken wieder möglich wird. Bei allem Planen und 
Organisieren muss es das Kennzeichen einer christlichen 
Gemeinde bleiben, dass sie ihre Zukunft von Gott her er- 
wartet. Deshalb ist es sinnvoll und notwendig, dass sie 
auch angesichts irritierender Entwicklungen dankbar auf 
das zurückschaut, was ihr geschenkt wurde, und bittend 
vor Gott das ausbreitet, was noch ungeheilt ist, was noch 
bedrückt und Angst macht. Damit sanktioniert die Liturgie 
nicht ungerechte Entscheidungen und Versäumnisse der 
Vergangenheit, aber legt diese in die Hand dessen, der 
auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann.

Wer ehrlichen Herzens Liturgie feiert, weiß, dass nicht wir 
die Welt heil machen können, sondern dass wir das Heil 
von Gott erbitten müssen und erwarten dürfen. Deshalb 
erwächst die entscheidende wandelnde und heilende Kraft 
für den Glaubenden nicht aus dem gelungenen Ritus, son- 
dem aus Gottes gnadenhaftem Wirken in der Liturgie. Gott 
ist mit seiner Kirche, auch wenn sie Abschied nimmt, aber 
vor allem, wenn sie mutig weiterschreitet in die Zukunft, 
die er ihr bereitet.

Als liturgische Feier hat der Profanierungsritus allerdings 
immer auch einen eschatologischen Überschuss. Denn 

Liturgie erinnert von ihrem Wesen her daran, dass unsere 
wahre Heimat im Himmel ist (vgl. Phil 3,20). Die kirchliche 
und gottesdienstliche Heimat, die im Idealfall am Ende ei- 
nes mehr oder weniger lang dauernden Prozesses gefun- 
den wird, ist keine endgültige Heimat. Sie bleibt nur eine 
Station auf dem Weg zu jenem Ziel, auf das hin die Kirche 
und alle Getauften in dieser Weltzeit unterwegs sind.



252 Winfried Haunerland

So beklagenswert es ist, dass die Kirche gerade im 
deutschsprachigen Raum nicht in der Lage ist, alle ihre 
Kirchengebäude mit Leben zu füllen und finanziell zu 
erhalten: Die Notwendigkeit der Aufgabe der einen oder 
anderen Kirche ist auch eine Anfrage an die Spiritualität. 
Denn wenn die Kirche wesentlich pilgernde Kirche, Volk 
Gottes unterwegs ist, dann muss sie nicht für die Ewigkeit 
bauen, sondern immer nur für eine begrenzte Weltzeit. Sie 

wird zu Recht auch »Zelt Gottes unter den Menschen«20 
genannt. Ein Zelt aber kann und muss immer wieder ab- 
gebaut werden, damit es an anderen Orten wieder aufge- 
schlagen wird. Diese provisorische Existenz der Kirche gilt 
es im Glauben auszuhalten und anzunehmen. Schmerzvoll 
erinnern daran Kirchen, die aufgegeben, umgenutzt oder 
abgerissen werden.
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